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jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
101.155 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; 

 20. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der 
Mission zu verlängern, den Betrag von 74.237.275 Dollar für den Zeitraum vom 27. Fe-
bruar bis 30. Juni 2011 entsprechend den in der Resolution 64/249 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in der Resolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2011 zu einem monatlichen Satz von 18.233.716 Dollar unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen; 

 21. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jewei-
lige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.563.755 Dollar im Steuerausgleichs-
fonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 3.214.596 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 297.214 Dollar, die 
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 51.945 Dollar, die für 
die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 20 anzurechnen ist; 

 22. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.779.000 Dollar für die 
am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 61/243 
der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2008 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; 

 23. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.779.000 Dollar für die 
am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 22 festgelegten Schema 
auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 24. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 662.000 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 22 und 23 genannten Betrag von 6.779.000 Dollar hinzu-
zurechnen sind; 

 25. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

 26. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 27. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind; 

 28. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Na-
tionen in Timor-Leste“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTION 64/277 
A/RES/64/277 

Verabschiedet auf der 101. Plenarsitzung am 24. Juni 2010, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/64/826, Ziff. 6). 
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64/277. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea69 und des entsprechenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen70, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1312 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2000, 
mit der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, 
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, 
zuletzt Resolution 1798 (2008) vom 30. Januar 2008, mit der der Rat das Mandat der Mis-
sion bis zum 31. Juli 2008 verlängerte,  

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1827 (2008) des Sicherheitsrats vom 30. Juli 
2008, mit der der Rat das Mandat der Mission mit Wirkung vom 31. Juli 2008 beendete,  

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom 23. Dezember 2000 über die 
Finanzierung der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolu-
tion 63/257 B vom 30. Juni 2009,  

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission geleistet wor-
den sind,  

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Na-
tionen in Äthiopien und Eritrea per 30. April 2010, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veran-
lagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundsiebzig Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, 
insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer 
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;  

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;  

 3. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen70 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen; 
 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 

 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 200969; 

 5. nimmt außerdem Kenntnis von den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und 
weiteren Einnahmen auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Äthi-
opien und Eritrea in Höhe von 9.361.600 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Fi-
nanzperiode;  

 6. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den auf dem Sonderkonto für 
die Mission per 30. April 2010 verfügbaren Nettobarmitteln in Höhe von 16.495.400 Dol-
lar, die sich zusammensetzen aus dem Saldo der den Mitgliedstaaten zustehenden Gutha-
ben in Höhe von 14.736.400 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode 

_______________ 
69 A/64/586 und Corr.1. 
70 A/64/660/Add.1. 
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und dem Saldo der den Mitgliedstaaten zustehenden Guthaben in Höhe von 1.759.000 Dol-
lar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode, entsprechend den in der Resolu-
tion 61/243 vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung 
des in der Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für 
das Jahr 2009 gutzuschreiben ist; 

 7. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben im Sinne von Ziffer 6 zustehen, nahe, 
diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch ausstehende Beiträge des betreffenden 
Mitgliedstaats ausweisen;  

 8. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den auf dem Sonder-
konto für die Mission per 30. April 2010 verfügbaren Nettobarmitteln in Höhe von 
16.495.400 Dollar, die sich zusammensetzen aus dem Saldo der den Mitgliedstaaten zuste-
henden Guthaben in Höhe von 14.736.400 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene 
Finanzperiode und dem Saldo der den Mitgliedstaaten zustehenden Guthaben in Höhe von 
1.759.000 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode, nach dem in Zif-
fer 6 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 9. beschließt außerdem, einen Beschluss über die Behandlung des Betrags von 
7.602.600 Dollar, der dem den Mitgliedstaaten zustehenden Restguthaben für die am 
30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode entspricht, bis zu ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung zurückzustellen, und ersucht den Generalsekretär, ihr während des zweiten Teils ihrer 
wiederaufgenommenen fünfundsechzigsten Tagung über die aktualisierte Finanzlage der 
Mission Bericht zu erstatten;  

 10. beschließt ferner, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen 
in Äthiopien und Eritrea“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 64/278 
A/RES/64/278 

Verabschiedet auf der 101. Plenarsitzung am 24. Juni 2010, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/64/774/Add.1, Ziff. 6). 
 
 

64/278. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Haiti71, der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finan-
zierungsregelungen für die Mission72 und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen73, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 
2004, mit der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten 
Nationen einzurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und verfassungsmäßigen poli-
tischen Prozesses und die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti 
zu unterstützen, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrats vom 
30. April 2004, mit der der Rat die Einrichtung der Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten beschloss, und die späte-

_______________ 
71 A/64/554. 
72 A/64/764. 
73 A/64/660/Add.16. 




